
16. Beiblatt Beiblatt zur Parlamontskorrespondenz 21. Mai 1958 

279/J L n fra g e 

der Abgeordneten B öhm, H 0 r n und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz, 

betreffend die Errichtung einc:s zw ci ten Landesgerichtes für StrafSaC!:lOn in 

Wicn und eines Landesgerichtes für das Burgenland. 

-~-o-.-

.l:.us der Presso ist zu entnGhmen~ daß das Bundesministerium für Justiz 

einen Gos etzentvmrf vorb ereitet hat 9 der die Errichtung eines Gerichtshofes 

für das Burgenland mit dem Sitze in Eisonstadt und die Teil~ng des Landes-

. gerichtes für St:rafsachen in Wien in ein Landesgerioht I und ein Landesge":,, 

richt 11 vorsieht. 

Die Errichtung des L~ndesgerichtes für das Burgenland vmrde durch 

einen EntschließungsEmtrag des Nationalrates anläßlich der Budgotdebatte im 

DezembGr 1957 gefordert und die baldige Errichtung oiros solchon Gerichts­

hofes durch den Justizminister zugesagt" 

Bezüglich der Teilung dos Landesgerichtes für Strafsachen in YTien 

'werden in der Presse widersprechende Mitteilungen über die Gründe dieser 

Maßnahme und über die daraus entstehEmden Mehrkosten gemacht. 

Da die Frage der Gorichtsorganisation für 'die rasche und klaglose 

Durchführung von Strafprozossen von ausschlaggebender Bedeutung ist, richten 

die unterfertigten ~bgeordneten an den Herrn Bundesminister für Justiz die 

nachstehenden 

.L. n fra gen: 

10) Ist der Bundesminister für Justiz bereit, mitzuteilen, welche 

Vorkehrungen getroffen wurden, um die Errichtung eines Landesgerichtes für 

das Burgenland sicherzustellen? 

2,,) Welche GrÜndo·sind maß'gebend, um eine Teilung des Straflandesge­

richtos Wien in zwei Gerichtshöfe erster Instanz durchzuführen? 

3 .. ) Welche Mehrausgaben würden diese ~lIaßnahmen voraussichtlioh er­

fordern? 

-.-.-.-.-
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